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A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Große Anfrage der Fraktion der CDU
– Drucksache 17/9179 –

Regulierungsmethoden des Unterrichtsausfalls

Die Große Anfrage 17/9179 vom 8. Mai 2019 hat folgenden Wortlaut:

1. Wie definiert die Landesregierung „planmäßig erteilter Unterricht“? Fallen darunter auch
Unterrichtsstunden, 

a) die von Fachlehrern gehalten werden, die zur Vertretung eines Kollegen mit demselben
Fach eingesetzt werden?

b) die von Fachlehrern gehalten werden, die zur Vertretung eines Kollegen in einem anderen
Fach eingesetzt werden?

2. Für den Fall, dass Unterrichtsstunden nach 1 a) oder 1 b) als planmäßig erteilter Unterricht
gelten: Welchen Anteil haben sie am planmäßigen Kontingent (Angabe bitte jeweils in Stun-
den und in Prozent, gegliedert nach den einzelnen Schulen, Schularten sowie insgesamt)?

3. Welcher Anteil an den regulierten Unterrichtsstunden nehmen die jeweiligen Regulie-
rungsmethoden (Einsatz externer Kräfte, Mehrarbeit, „selbstbestimmtes Lernen“, Klassen-
zusammenlegungen, Verwendung von Förderstunden, „Klasse mitführen“ [Aufsicht im 
Nebenraum] ) ein (Angabe bitte jeweils in Stunden und in Prozent, gegliedert nach den ein-
zelnen Schulen, Schularten sowie insgesamt)?

4. Welchen Anteil nehmen die o. g. Regulierungsmethoden an den planmäßig zu erteilenden
Unterrichtsstunden ein (Angabe bitte jeweils in Stunden und in Prozent, gegliedert nach den
einzelnen Schulen, Schularten sowie insgesamt)?

Drucksache 17/9474
zu Drucksache 17/9179

24. 06. 2019

Das Ministerium für Bildung hat die Große Anfrage namens der Landesregierung – Zuleitungsschreiben des Chefs der Staats-
kanzlei vom 21. Juni 2019 – wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Eine kontinuierliche und gute strukturelle Unterrichtsversorgung ist ein zentrales Anliegen der Landesregierung. Mit einem Ver-
sorgungsgrad von 99,1 Prozent wurde für die allgemeinbildenden Schulen auch im laufenden Schuljahr 2018/2019 ein sehr guter
Wert erreicht. Die öffentlichen berufsbildenden Schulen verzeichnen im aktuellen Schuljahr die beste strukturelle Unterrichts-
versorgung seit Beginn der Statistik. Sie hat sich mit 97,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr noch einmal verbessert. Und das soll
auch künftig so bleiben: Der Doppelhaushalt 2019 und 2020 sieht 260 zusätzliche Stellen für die Verbesserung der Unterrichts-
versorgung vor. Hiervon werden alle Schularten profitieren. 

Es ist oberste Priorität der Schulaufsicht, die Schulen gut mit Lehrkräften zu versorgen, damit eine kontinuierliche Unterrichts-
versorgung gewährleistet ist. In einzelnen Fällen oder unter besonderen Umständen gelingt das nicht sofort. Es wird zusammen
mit den Schulen stets nach einer schnellen und tragfähigen Lösung gesucht.

Im Vertretungsfall können Schulen auf eine Reihe von Maßnahmen zurückgreifen. So gehören zum Bildungs- und Erziehungs-
auftrag der Schulen auch Aktivitäten wie z. B. Ausflüge, Wandertage, Klassenfahrten und Besuche von außerschulischen Partnern
wie Kindertagesstätten und Sportfeste, an denen naturgemäß kein planmäßiger Unterricht stattfindet. Soweit für die in der Schule ver-
bliebenen Klassen Unterricht nicht planmäßig gehalten werden kann, erfolgt in der Regel eine Umorganisation.

Hierfür und für die anderen Gründe, die zu temporärem Unterrichtsausfall führen, haben Schulen eigene Vertretungskonzepte.
Dabei können die Schulen, die am Personalmanagement im Rahmen erweiterter Selbstständigkeit (PES) teilnehmen, auf zusätzliche 
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Mittel zurückgreifen, z. B. für die Einstellung von Vertretungskräften oder die Bezahlung von Mehrarbeit. Im Landeshaushalt stehen
hierfür Mittel in Höhe von 15 Millionen Euro zur Verfügung. Grundschulen können zudem auf die sogenannten Feuerwehrlehr-
kräfte zugreifen. Als Maßnahme gegen den temporären Ausfall von Unterricht wurde deren Zahl deutlich erhöht. Im aktuellen
Doppelhaushalt für 2019 und 2020 stehen hierfür 80 zusätzliche Stellen zur Verfügung. In Mainz, Koblenz und Ludwigshafen wird
zurzeit im Rahmen eines Modellprojekts geprüft, wie auftretenden Vertretungserfordernissen in der Grundschule noch effektiver
begegnet werden kann.

In den vergangenen Jahren wurde zudem der Vertretungspool ausgebaut, um den längerfristigen Ausfall von Lehrkräften auszu-
gleichen. Insgesamt stehen im Vertretungspool im laufenden Schuljahr 1 300 Planstellen zur Verfügung; im Schuljahr 2019/2020
wird ein Ausbau um weitere 200 Planstellen erfolgen. 

An berufsbildenden Schulen gibt es zusätzlich das Schulentwicklungsprojekt „Stärkung von Eigenverantwortung, Qualitätsmana-
gement und Lehr- und Lernkultur (EQuL)“. Hierfür stellt das Land den Schulen 4,3 Millionen Euro bereit. Dieses Budget kann
ebenfalls zur Vermeidung von temporärem Unterrichtsausfall verwendet werden.

Weiterhin können Schulen in ihren Vertretungskonzepten zum Beispiel Vertretungsunterricht, Aufteilung oder Mitbeaufsichtigung
einer Klasse und Zusammenlegung von Klassen vorsehen. Den Schülerinnen und Schülern steht auch in diesen Fällen eine Lehr-
kraft zur Verfügung. Sie erhalten Arbeitsaufträge und bei Bedarf Unterstützung, sodass sie an ihren Unterrichtsinhalten weiterar-
beiten können. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sie durch innere Differenzierung in den Unterricht der Klasse, in die sie auf-
geteilt sind, einzubeziehen. 

In Rheinland-Pfalz wird zur Unterrichtsversorgung sehr transparent und detailliert wie in kaum einem anderen Land berichtet. So
werden dem Landtag z. B. jährlich Informationen über Einstellungen von Lehrkräften zum Schuljahresbeginn und schulbezogene
Übersichten zur strukturellen Unterrichtsversorgung an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen vorgelegt. Ferner werden
zusammenfassende schulartspezifische Übersichten zur strukturellen Unterrichtsversorgung, zu Schüler- und Klassenzahlen sowie
zu Klassengrößen in den jeweiligen Schularten veröffentlicht. Halbjährlich wird der Landtag zudem über den temporären Unter-
richtsausfall an jeder Schule, die an PES (Personalmanagement im Rahmen Erweiterter Selbstständigkeit von Schulen) teilnimmt
sowie jährlich für eine exemplarische Woche über den temporären Unterrichtsausfall an allen Schulen, die nicht an PES beteiligt
sind, informiert. Darüber hinaus werden weitergehende Fragen sehr häufig und ausführlich im Rahmen von parlamentarischen 
Anfragen beantwortet: In der laufenden Legislaturperiode waren es bis jetzt bereits über 100 Anfragen.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Große Anfrage wie folgt:

1. Wie definiert die Landesregierung „planmäßig erteilter Unterricht“? Fallen darunter auch Unterrichtsstunden, 
a) die von Fachlehrern gehalten werden, die zur Vertretung eines Kollegen mit demselben Fach eingesetzt werden?
b) die von Fachlehrern gehalten werden, die zur Vertretung eines Kollegen in einem anderen Fach eingesetzt werden?

2. Für den Fall, dass Unterrichtsstunden nach 1 a) oder 1 b) als planmäßig erteilter Unterricht gelten: Welchen Anteil haben sie am plan-
mäßigen Kontingent (Angabe bitte jeweils in Stunden und in Prozent, gegliedert nach den einzelnen Schulen, Schularten 
sowie insgesamt)?

Eine kontinuierliche und gute Unterrichtsversorgung ist die Voraussetzung dafür, dass an den Schulen der Unterricht planmäßig
erteilt werden kann. 

Planmäßig erteilter Unterricht liegt dann vor, wenn der Unterricht von einer Lehrkraft erteilt wird, die im längerfristig geltenden
Stundenplan hierfür vorgesehen ist. Arbeits- oder dienstrechtliche Aspekte, also ob eine Lehrkraft in Teilzeit oder in Vollzeit ar-
beitet, ob sie verbeamtet oder beschäftigt ist, unbefristet oder befristet tätig ist, sind dabei nicht von Bedeutung. Regulierter kurz-
fristiger Vertretungsbedarf ist kein planmäßiger Unterricht.

3. Welcher Anteil an den regulierten Unterrichtsstunden nehmen die jeweiligen Regulierungsmethoden (Einsatz externer Kräfte, Mehr-
arbeit, „selbstbestimmtes Lernen“, Klassenzusammenlegungen, Verwendung von Förderstunden, „Klasse mitführen“ [Aufsicht im 
Nebenraum] ) ein (Angabe bitte jeweils in Stunden und in Prozent, gegliedert nach den einzelnen Schulen, Schularten sowie insgesamt)?

4. Welchen Anteil nehmen die o. g. Regulierungsmethoden an den planmäßig zu erteilenden Unterrichtsstunden ein (Angabe bitte jeweils
in Stunden und in Prozent, gegliedert nach den einzelnen Schulen, Schularten sowie insgesamt)?

Temporärer Unterrichtsausfall war und ist unvermeidbar, da Lehrkräfte erkranken, beziehungsweise aus dienstlichen oder priva-
ten Gründen nicht den regulär vorgesehenen Unterricht erteilen können. Ziel der Landesregierung ist es, diesen unvermeidbaren
Unterrichtsausfall so gut wie möglich zu regulieren. Hierüber informiert die Landesregierung den Landtag regelmäßig. 

Für die Schulen, die an PES teilnehmen, besteht die Verpflichtung, die nicht planmäßig erteilten Unterrichtsstunden (Vertre-
tungsbedarf) und die im Rahmen von PES vorgenommenen Regulierungen zu den festgelegten Stichtagen – 31. Januar und letzter
Schultag im Schuljahr – zu erfassen. Für die nicht an PES teilnehmenden Schulen wird jeweils im zweiten Schulhalbjahr für den
Zeitraum von einer Woche der temporäre Unterrichtsausfall erhoben. Für das Schuljahr 2018/2019 liegen der Landesregierung die
Auswertungen hierzu noch nicht vor. Für das Schuljahr 2017/2018 wurde dem Landtag am 13. März 2019 der Bericht der Landes-
regierung zum temporären Unterrichtsausfall an PES-Schulen übermittelt (Drucksache 17/8557). Der Bericht zum temporären 
Unterrichtsausfall an Nicht-PES-Schulen im Schuljahr 2017/2018 ging dem Landtag am 8. August 2018 zu (Drucksache 17/6964).
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Im Rahmen der Erhebung des temporären Unterrichtsausfalls an PES-Schulen wurde für das Schuljahr 2017/2018 von insgesamt
835 Schulen erfasst, in welchem Umfang die Regulierung durch externe Kräfte, durch Mehrarbeit sowie durch selbstbestimmtes
Lernen der Schülerinnen und Schüler erfolgt. Regulierungen durch Klassenzusammenlegungen, Verwendung von Förderstunden
oder die Mitführung von Klassen werden unter dem Begriff der Umorganisation zusammengefasst. Ferner sind in der Rubrik 
„Sonstiges“ weitere Maßnahmen zur Regulierung von temporärem Ausfall, insbesondere der von der Aufsichts- und Dienst-
leistungsdirektion veranlasste Abschluss von Vertretungsverträgen und der Einsatz von Feuerwehrlehrkräften zusammengefasst.
Jede der genannten Methoden hat ihre Berechtigung und trägt dazu bei, den unvermeidlich entstehenden Vertretungsbedarf zu 
regulieren. Der tatsächlich entstehende Unterrichtsausfall kann so auf ein Minimum beschränkt werden. Der Landesregierung ist
es ein Anliegen, den Vertretungsunterricht möglichst durch ausgebildete Lehrkräfte sicherzustellen. Deshalb werden die in der 
Vorbemerkung aufgezählten Maßnahmen ergriffen. 

Die Regulierung des nicht planmäßig erteilten Unterrichts der einzelnen Schulen, die im Schuljahr 2017/2018 an PES teilgenommen
haben, wird in Anlage 1 dargestellt. In der Anlage 2 werden die Angaben für die einzelnen Schularten sowie insgesamt zusammen-
gefasst.

Für die nicht an PES teilnehmenden Schulen wurde eine Erhebung zum temporären Unterrichtsausfall in der Zeit vom 16. bis 
20. April 2018 durchgeführt, zu der von allen betroffenen öffentlichen Schulen und der überwiegenden Zahl der privaten Schulen
Rückmeldungen erfolgten. Dabei wurde von Schulen jedoch nicht nach der Art der Regulierung unterschieden, sondern neben dem
nicht planmäßig erteilten Unterricht lediglich die Regulierung summarisch dargestellt. In der Anlage 3 und 4 wird die Regulierung
der nicht planmäßig zu erteilenden Unterrichtsstunden dieser Schulen gegliedert nach den einzelnen Schulen, Schularten sowie ins-
gesamt dargestellt.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin
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